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J.

Die Vorbereitung zum Rechte der Natur
erfordert eine vorlaufige Betrachtung

J. Ver Natur.
A. Ueberhaupt. Natur iſt der Jnbegrif der Eigenſchalten und Kraſte,

die ſich bey einem Dinge nothwendig finden muſſen, damit
es das ſey, was es iſt.

1. Natur Gottes.2. Natur aller von Gott erſchaffenen Dinge, die zuſammen
unter den Rahmen Welt begriffen werden.

B. Jnſonderheit. Natur des Menſchen.
1. Urſprung und Abhangigkeit von Gott

2. Weſen
a) Weſentliche Theile

Seele, deren Krafte Verſtand.

Wille.
Corper, deſſen Krafte Sinnen

Bewegungen.
b) Verbindung beyder Theile: im Leben
c) Trennung beyder Theile: durch den Tod

Sterblichkeit des Corpers
Unſterblichkeit der Seele.

z. Naturliches Verhaltniß gegen die erſchaffenen Dinge außer ſich,
daß er ihre Gluckſeligkeit befordern oder verhindern kann,
daß ſie ſeine Gluckſeligkeit befordern oder verhindern koñen.
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4. Moraliſche Eigenſchaften und Krafte
a) Freyheit des Willens, oder Vermogen Handlungen

nach eigener Einſicht und Empfindung zu thun, oder
zu unterlaſſen.

b) Gewiſſen, oder Vermogen uber die Rechtmaßigkeit
oder Unrechtmaßigkeit ſeiner Handlungen nach eigener

Erkenntniß und Empfindung zu urtheilen.
II. Des Rechts der Natur.

1) Beſchreibung. Recht der Natur iſt der Jnbegrif derer durch vernunf—
tige Betrachtungen der Natur erkannten Vorſchrif—
ten, durch welche die Rechtmaßigkeit oder Unrecht—
maßigkeit derer freven Handlungen beſtimmt wird.

2) Erkenntniß-Quelle. Die Betrachtung der Natur,
des Menſchen,
der Weſen, mit welchen der

Menſch in Verhaltniß
ſtehet.

3) Mittel zu dieſer Erkenntniß zu gelangen
a) Haupt- Mittel. Die Vernunſt.
b) Hulfs-Mittel.

Die eigene Empfindung
Die Erfahrung von den Quellen und Folgen

der freyen Handlungen.
4) Verbindlichkeit

a) Aus dem durch Betrachtug der Natur erkannten Willen
Gotttes. Daher entſpringt der Grund. Satz

Unterlaß dasjenige, wovon du erkenneſt, daß es dem
Willen Gottes zuwider ſey: Thue dasjenige, wovon
du erkenneſt, daß es dem Willen Gottes gemaß ſey.

b) Aus dem durch die Natur erkannten Verhaltniß der Hand.
lungen gegen die allgemeine Gluckſeligkeit.

Daher entſpringt der Grund. Satz
Unterlaß dasjenige, wovon du erkenneſt, daß es
die allgemeine Gluckſeligkeit verhindere: Thue das—
jenige, wovon du erkenneſt, daß es die allgemeine
Gluckſeligkeit befordere.
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2.

Das Recht der Natur
enthalt

die naturlichen Rechte und Pflichten
J. Einzelner Menſchen.

1. Jn Anſehung Gottes. Tab. 3.
2. Jn Anſehung ihrer ſelbſt. 4.
3. Jn Anſehung anderer Menſchen. 5 11.

A. Pflichten und Rechte, die ſich auf keine vorhergehende
Einrichtung beziehen. 5.

a) Niemanden beleidigen,
b) Jedermann gutes thun.

B. Pflichten, die ſich auf vorhergehende Einrichtung beziehen.

a) der Gebrauch der Sprache 6. 7.
b) das Eigenthum 8. 9.
c) Die Vertrage. 10. 11.

II. Menſchlicher Geſellſchaften. 12.
A. Haußliche Geſellſchaften: zwiſchen

1. Eheleuten 72. Aeltern und Kindern J113.
3. Herrſchaften und Geſinde.J

B. Burgerliche Geſellſchaften ganzer Staaten oder Volker.

Daraus entſpringen Rechte und Pflichten.

1. Eines jeden Staates fur ſich. 1121.
zwiſchen deſſen Regenten und

Unterthanen.

2, Der Staaten und Volker gegen einander. 22.
Rechte des Friedens. 23.24. 25. 26.
Rechte des Kriegs. 27.
Rechte der Geſandtſchaften. 28.

13 z. Lehre
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3.
Lehre des Rechts der Natur von den Pflichten

gegen Gott.
2J. Vemuhung Gott recht zu erkennen.

A. Quellen dieſer Erkenntniß.
1. Vernunftige Betrachtung der Natur
2. Unpartheyiſche Prufung und rechter Gebrauch der gottlichen

Offenbarung.
B. Gegenſtande dieſer Erkenntniß Gottes.

1. Daſeyn.
2. Eigenſchaften.
z. Werke: inſonderheit

der Schopfung und
Regierung der Welt.

4. Villen.
u. Bemuhung Gott recht zu verehren.

A. Jnnerlicher Gottesdienſt.
1. Furcht Gottes.
2. Liebe Gottes.
3. Vertrauen auf Gott.
4. Gehoaſam gegen Gott.

ß. Aeußerlicher Gottesdienſt.

1. Fur ſich allein.2. Jn Geſellſchaft mit andern Menſchen.

4.
Rechte und Pflichten eines einzelnen Menſchen

in Anſehung ſein ſelbſt.
a 1n

J. Ueberhaupt.
A. Pflicht. Seine Gluckſeligkeit ohne Nachtheil der allgemeinen Gluck.

ſeligkeit zu befordern.
 Seine
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1) Seine Beſtrebung bloß auf wahre Gluckſeligkeit zu
richten.

2) Dabey die Verbindlichkeit in Anſehung der allgemeinen
Gluckſeligkeit nicht zu ubertreten.

B. Recht
1) Sich der Mittel zu gebrauchen, ohne die unſere Gluck—

ſeligkeit nicht befordert werden kann, und welche die
allgemeine Gluckſeligkeit nicht hindern.

2) Von andern mit vollkommenen Rechte zu fordern, daß

ſie uns die Theile und Mittel der Gluckſeligkeit, die
unſer eigen ſind nicht entziehen.

3) Uns gegen diejenigen, die es dennoch thun wollen, zu
vertheidigen, und von denen, die es gethan haben
Entſchadigung zu ſuchen.

II. Jnſonderheit.
1. Jn Anſehung unſers Weſen.

A. In Anſehung der Seele.
a. Unſern Verſtand und alle Vorſtellungskrafte durch Er—

kenntniß der Wahrheit vollkommen zu machen.
b. Unſern Willen und alle Leidenſchaften der Tugend zu

unterwerfen.
c. Die Sorge fur eine gluckſelige Unſterblichkeit allen an

dern vorgehen zu laſſen.
B. Jn Anſehung des Leibes.

a. Erhaltung des Lebens.
b. Erhaltung der Geſundheit.
c. Verbeſſerung und rechter Gebrauch der Krafte des Leibes.

2. Jn Anſehung unſers.außern Zuſtandes.
A. Aeußere Guther.

a. Ehre.
b. Eigenthumliches Vermogen.
c. Erlaubte Vergnugungen.

z. Aeußerer beſtimmter Stand und Lebensart.
a. Vernunftige Wahl.
b. Erlangung der Gluckſeligkeiten.
c. Dem Zwecke gemaßes Verhalten darinne.
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5.
Die allgemeinen und urſprunglichen Rechte und

Pflichten in Anſehung anderer Menſchen.

J. Grunde.
1. Allgemeines Bedurfniß.
2. Allgemeine Vortheile.
3. Allgemeine naturliche Gleichheit.

II. Grundſatze.
Ein jeder Menſch muß ſich gegen andere Menſchen ſo verhalten,

daß durch ihn die Gluckſeligkeit anderer Menſchen nicht ver—
hindert, ſondern befordert werde.

Ein jeder Menſch muß geſellig leben. Vive ſocialiter.
Ein jeder Menſch muß ſich gegen andere Menſchen ſo verhalten,

wie er mit Recht verlangt, daß ſich andere Menſchen gegen
ihn verhalten ſollen.

Ein jeder Menſch muß ſich den Rechten anderer Menſchen gemaß

verhalten. Suum cuique.

IiI. Arten der Rechte und Pflichten.
A. Vollkommene Rechte und Pflichten: das iſt, die mit einem Zwangs.

Rechte verknupfet ſind.

a Pflicht.
Miemanden zu beleidigen. Neminem laede.
Den verurſachten Schaden zu erſetzen.

b. Recht des Zwangs, oder der Vertheidigung: andere zu zwingen
Daß ſie die Beleidigungen unterlaſſen.
Daß ſie den zugefugten Schaden erſetzen.

Wobey zu bemerken:
1) Die Grenzen dieſes Rechts nach dem Maaße der Ge

fahr oder des Schadens.
2) Die verſchiedene Art der Ausubung deſſelben in dem

Stande der naturlichen Freyheit und der burgerlichen

Geſellſchaft.
B. Un—
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B. Unvollkommene Rechte und innere Pflichten: das iſt, die mit kei—

nem Zwangs-Rech—
te verknupfet ſind;
dieſe flieſſen aus der
allgemeinen Ver—
bindlichkeit, jeder—
mann, ſo viel, als
moglich iſt Gutes zu
thun.

a.) Unſchadliche Gefalligkeit

b.) Wohlthatigkeit
c.) Dankbarkeit

Wobey zu bemerken:

1.) Daß zu allen dieſen eine wahre innere Verbindlichkeit,
jedoch kein außeres Zwangs-Recht verbunden iſt.

2.) Daß man ſich davon nicht anders, als durch einen
Vertrag verſichern und das unvollkommene Recht in
ein vollkommenes verwandeln konne.

3.) Daß der Fall der außerſten Noth zwar entſchuldiget,
aber kein eigentliches Recht ertheilet.

6

Naturliche Rechte und Pflichten in Anſe—
hung der Sprache.

Grunde.
1.) Vermogen ſeine Gedanken durch Zeichen und inſonderheit

durch ausgeſprochene Worte, oder niedergeſchriebene Worte
andern mitzutheilen.

2.) Gewohnheit mit gewiſſen Zeichen und beſonders mit gewiſſen
Worten, gewiſſe Begriffe zu verknupfen.

B z.) Mog—



3.) Moglichkeit, durch den Gebrauch der Zeichen, beſonders der
Worte andern zu ſchaden, oder zu nutzen.

II. Grnndſatz.
Ein jeder Menſch iſt verbunden durch den Gebrauch der Zeichen,

durch welche er andern Menſchen ſeine Gedanken mittheilet,
anderer Menſchen Gluckſeligkeit nicht zu hindern, ſondern viel—
mehr nach Vermogen zu befordern.

III. Pflichten und Rechte.
A. Vollkommene.

x. Wenn die Zuruckhaltung der Wahrheit, oder die Mittheilung
einer Unwahrheit dem vollkommenen Rechte eines andern
entgegen iſt, ſo iſt man vollkommen verpflichtet, die Wahr—
heit nicht zuruck zu halten, und keine Unwahrheit mitzutheilen.

2. Wenn man zu Entdeckung der Wahrheit nicht verbunden iſt,
und deren Entdeckung dem Rechte eines andern widerſpricht,
ſo iſt man zu deren Zuruckhaltung und Verſchweigung voll—

kommen verpflichtet.

Ek. Unvollkommene.
1. Wenn die Offenbarung der Wahrheit andern nicht ſchadet,

ſondern nutzet; ſo iſt man darzu verbunden.
2. Wenn die Zuruckhaltung der Wahrheit andern nicht ſchadet,

ſondern nutzet; ſo iſt man darzu verbunden.

JIV. Regel der Zuverlaßigkeit.
Die Mittheilung einer Wahrheit iſt nur alsdenn zulaßig, wenn

ſie den vollkommenen Rechte eines andern nicht widerſpricht,
und darneben ein nothwendiges Mittel iſt ein großeres Uebel,
als den Jrrthum, darein ſie den andern verleitet, abzuwen—
den, oder ein großeres Gutes, als die Erkenntniß der entge—
gengeſetzten Wahrheit zu befordern.

Außer dieſem dringenden und ſeltenen Nothfall iſt es allemal beſ—

ſer ſchweigen, als etwas reden, ſo nicht vollkommen wahr iſt.

7. Nar
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Naturliche Rechte und Pflichten in Anſehung der
Eydſchwure, als eine Folge der Rechte in An—

ſehung der Sprache.

J. Grunde.
1. Die Erfahrung, daß ſich die Menſchen ſehr oft in ihren Ver—

ſicherungen von der Wahrheit entfernen, und dadurch der
menſchlichen Geſellſchaft ſchaden.

2. Die Ueberzeugung, daß die Anrufung Gottes zum Zeugen der
Wahrheit und Racher der Unwahrheit, die Menſchen von Be—
hauptung einer Unwahrheit, oder Nicht-Erfullung eines Ver—
ſprechens zuruckhalten konne und muſſe.

Iu. Beſchreibung und Eintheilung.
Ein Eyd iſt eine Verſicherung einer Ausſage, oder eines Ver—

ſprechens durch feyerliche Anrufung Gottes zum Zeugen der
Wahrheit und Racher der Unwahrheit:

1. luramentum aſſertorium: ein Behauptungs-Eyd, zu
Verſicherung, daß die Anzeige, die verlanget und gege—
ben wird, wahr ſenp.

2. luramentuin promiſſorium: ein Verſprechungs-Eyd,
zu Verſicherung, daß das, ſo verſprochen worden, er—
fullet werden wird.

I. Rechte und Pflichten.
1. Niemand kann von einem andern, ohne darzu habendes

Befugniß einen Eyd verlangen.
2. Ein Eyd ſoll nicht ohne dringende Noth, und beſondern

davon rechtmaßig zu erwartenden Nutzen gefordert oder
geleiſtet werden.

3. Die Eydesleiſtung muß nach den allgemeinen Grund—
ſatzen der naturlichen Religion eingerichtet, und von dem
ſchworenden nichts dabey verlanget werden, ſo der Re—
ligion, zu welcher er ſich bekennet, widerſpricht.

B 2 4. Durch



4. Durch den Eyd muß die Wahrheit verſichert, und da—
bey aller Betrug, er geſchehe durch Behauptung einer
Unwahrheit, oder Zuruckhaltung der Wahrheit, vermie—
den werden.

5. Man muß ſich durch den Eyd zu nichts verbindlich machen,

was man nicht ohne Uebertretung hoherer Pflichten er—
fullen kann und zu erfullen feſt entſchloſſen iſt.

6. Dasjenige, worzu man ſich durch einen Eyd verbind—
lich gemacht hat, muß auf das genaueſte erfullet werden.

8

Raturliche Rechte und Pflichten in Anſehung

des Eigenthums.
J. Grunde.

1. Naturliches Vermogen Sachen fur ſich in Beſitz zu nehmen
und zu behalten.

2. Nothwendigkeit und Nutzlichkeit dieſes Mittels zu Beforde—
rung der einzelnen und allgemeinen Gluckſeligkeit.

3. Moglichkeit ſolches ohne Verletzung der Rechte eines andern
zu bewerkſtelligen.

a.) Wenn niemand an der Sache ein Recht hat. Res
nullius.

aa). Wenn niemand jemals ein Recht daran ge
habt hat. Res nunquam occupata.

bb.) Wenn der, ſo ein Recht gehabt hatte, ſolches
ohne es an einen andern zu ubertragen, ganz-
lich fahren laſſen. Res derelicta.

b.) Wenn derjenige, ſo ein Recht an der Sache hat, es an
einen andern ubertragt.

4. Alsdenn ermangeldes Recht anderer, jemanden an den Gebrauch

dieſes Mittels der Gluckſeligkeit zu hindern, oder es ihm zu ent—
ziehen, vielmehr vorhandene vollkommene Pflichten niemanden

auch
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auch desfalls zu beleidigen, oder zu beſchadigen, und vollkom—
menes Recht andere, daß ſie ſich deſſen enthalten, zu zwingen.

II. Beſchreibung. Das Recht des Eigenthums (lus dominii) iſt das
vollkommene Recht in Anſehung einer Sache alle
mogliche Handlungen nach eigenen Gefallen und
mit Ausſchlieſſung anderer vorzunehmen.

Daraus flieſſet das Recht einer Sache mit Aus—
ſchlieſſung anderer.

a.) zu beſitzen
b.) zu nutzen
c.) zu veraußern
d.) zu verandern
e.) von andern, die ſich deren ohne Recht

anmaßen, zuruck zu nehmen.

ul. Erlangung des Eigenthums.
ſa. Urſprunglich. Acquißſitio originaria.

a.) Durch Beſitzung einer Sache, die niemanden zugehoret. Oc—
cupatione rerum nullius.

b.) Durch Hinzufugung einer Sache, die einen Eigenthumer hat,
zu unſern Eigenthum. Acceſſione.

B. Von andern. Acquiſitio deriuatina. Translatione Dominii.
a.) Unter Lebendigen. Durch Vertrage. Pactis.
b.) Auf den Todesfall. Durch Nachfolge. Succeſſione ex teſta-

mento: ab inteſtato.

1v. Verluſt des Eigenthums.
A. Wenn man es fahren laßt. Derelictione.
B. Wenn man es auf andere bringt. Translatione.
C. Wenn man ohne Nachfolger zu laſſen ſtirbt. Morte.

V. Verſchiedenheit des Eigenthums.
A. Jn Anſehung der Theilung der zum Eigenthum gehorigen Rechte.

a.) Vollkommenes Eigenthum. Dominium plemim.
b.) Unvollkommenes oder getheiltes Eigenthum. Dominium mi-

nus plenum e. g. in Feudo, Emphyteuſi.
B

3 B. Jn
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B. Jn Anſehung der Einſchrankung.

a.) Uneingeſchrankt. Dominium abſolutum.
b.) Eingeſchrankt. Dominium reſtrictum.

Dahin gehoren Rechte auf eines andern Eigenthum Gerech

tigkeiten. (Servitutes.)
1.) Die einer Perſon, (Petſonales.)
2.) Die einem andern Gute zukommen. (Praediales.)

9.
Naturliche Rechte und Pflichten in Anſehung des

verſchiedenen Werths oder Preiſes der Dinge, als
eine Folge der Rechte des Eigenthums.

crenJ. Nothwendigkeit, Dinge wegzugeben um andere dafur zu erlangen.
Handel (Sommereinm) iſt die Verwechſelung der Dinge, die

man gegen andere weggiebt, die man dafur erlangt.
Man giebt dasjenige, ſo man gar nicht, oder doch weni—

ger braucht, gegen dasjenige weg, ſo man mehr

braucht.
JI. Nothwendigkeit, das Verhaltniß der Dinge, die man weggeben

will, gegen diejenigen, die man dafur erlangen
will, zu beſtimmen.
Dieſes kann im Stande der naturlichen Freyheit

nicht anders, als durch gemeinſchaftliche Ein—
willigung der Perſonen zwiſchen welchen der
Handel getroffen wird, geſchehen.

III. Verſchiedenheit des Preiſes, oder Werths der Dinge.
Der We.th oder Preis der Dinge iſt das Verhaltniß einer be

ſtimmten Quantitat von Dingen, gegen andere Dinge, die
man dafur geben oder haben will.
1. Der gemeine Werth der Dinge Pretium eommune,

wird durch die Mehrheit derer, die eine gewiſſe Quanti—
tat fur eine Sache, die verlangt wird, geben oder haben
wollen, beſtimmt.

Er



Er entſteht alſo aus dem Verhaltniſſe der Anzahl der
Dinge, uber welche gehandelt werden kann, und der
Anzahl der Perſonen, die ſie geben oder haben wollen.

2. Der beſondere Werth der Dinge Pretiunm affectionis,

wird durch die beſondere Neigung einzelner Perſonen, eine
ungewohnliche Quantitat anderer Dinge fur eine Sache,
geben oder haben zu wollen, beſtimmet.

1V. Verſchiedene Art den Werth der Dinge zu beſtimmen.
1. Durch bloße Vergleichung der Dinge, die man weggeben

will, mit denen, die man dafur haben will.
Dieſes kann nur Statt finden bey Vertauſchung des einen,

gegen das andere.
2. Durch Vergleichung ſowohl der Dinge, die man weggege—

ben, als derer, die man haben will, gegen eine dritte Art
von Dingen fur die man alles, woruber gehandelt wird,
erlangen kann.

Dieſes geſchiehet bey allen Contracten und Handlungen,

worinnen man den Wertcth der Dinge nach einer ge—
wiſſen Summe Geldes beſtimmet, und das Geld
hat daher einen vorzuglichen Werth.

kretium eminens.
Gold und Silber und in gewiſſer Maße auch das Kupfer,

haben dieſen vorzuglichen Werth durch die Gewohn—
heit erhalten, und ſind darzu wegen ihrer Dauerhaf—
tigkeit und Theilbarkeit, auch verhaltnißmaßiger
Quantitat, vorzuglich geſchickt.

Um die Schwurigkeit in jeden einzelnen Falle, die Me—
talle, die dieſen vorzuglichen Werth haben, nach
Proportion der Waaren oder Arbeiten, die darnach
geſchatzt werden, abzutheilen und ſich deren Quanti
tat durch das Gewicht und Qualitat oder Gute durch
das Probiren zu verſichern, vermeiden zu konnen, iſt
die Ausmunzung ublich geworden, wodurch man die
Metalle, ſo zu Beſtimmung des Werths der Dinge
gebraucht werden, in gewiſſe, dieſem Zwecke gemaße

Theile
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Theile abſondert, und deren Quantitat und Gute
durch ein darauf befindliches Geprage verſichert.

V. Verbindlichkeit.
1. Wenn der Werth der Dinge, durch eine gemeinſchaftliche Ein—

willigung feſtgeſetzt worden, ſolcher gemaß zu handeln.

2. Wenn der Werth der Dinge, durch keine gemeinſchaftliche
Einwilligung feſtgeſetzt worden, den gewohnlichen Werth
der Dinge, nach Beſchaffenheit der Zeit, des Orts, der
Perſonen und ſonſt bey der Sache vorkommende Umſtan—
de, zum Grunde zu ſetzen.

3. Alle Ausmunzungen ſo einzurichten, daß das Geprage eine
zuverlaßige Verſicherung der Quantitat und Gute, ertheile.

IO.

Naturliche Rechte und Pflichten in Anſe—
hung der Vertrage.

ras
J. Drunde.

1.) Bedurfniß der geſelligen Hulfe anderer Menſchen zu Befor—
derung unſerer Gluckſeligkeit.

2.) Naturlich gleiches Recht aller Menſchen uber ihre Handlun—
gen und uber ihr Eigenthum.

3) Mangel eines Zwangs-Rechts in Anſehung der zu Beforde—
rung unſerer Gluckſeligkeit nothigen oder nutzlichen Handlun
gen und eigenthumlichen Beſitzungen anderer Menſchen.

4.) Unzulaßigkeit und Unzuverlaßigkeit des Beyſtandes anderer
Menſchen zu Beforderung unſrer Gluckſeligkeit, ohne erlang
tes Zwangs-Recht.

5.) Moglichkeit dergleichen Zwangs-Rechte durch beyderſeitige

Einwilligung zu erlangen.
6.) Verbindlichkeit dem durch beyderſeitige Einwilligung erlang—

ten Rechte, gemaß zu handeln.

ji. Beſchrei
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Il. Beſchreibung.

Ein Vertrag iſt eine gemeinſchaftliche Einwilligung in ein voll,
kommenes Recht gewiſſe Handlungen, oder Sachen von ein—
ander zu fordern und zu verlangen.
Promiſſio, l'actam, Conventio, Contractus.

A. Beſchaffenheit der Perſonen, die einen Vertrag ſchlieſſen konnen.
a,.) Jmnerliche Fahigkeiten, die Sache, woruber der Vertrag ge—

ſchloſſen werden ſoll, einzuſehen und ſich nach dieſer Einſicht
zu beſtimmen.

b.) Aeußere Fahigkeit eigene Erklarungen zu thun und die von
andern zu geſchehende zu vernehmen.

B. Beſchaffenheit der Sachen, woruber ein Vertrag geſchloſſen wer
den kann. Sie muſſen
a.) An ſich moglich.
b.) Unter der Gewalt dererjenigen ſeyn, die daruber den Ver—

trag ſchlieſſen.
C. Beſchaffenheit der Einwilligung. Sie muß

a.) Wirklich
b.) Gemeinſchaftlich
e.) Auf Erlangung eines vollkommenen Rechts gerichtet ſeyn.

D. Folgen des Vertrags.
a.) Vollkommene Pflicht, ſelbigen gemaß zu handeln, auch alle

durch ein entgegen geſetztes Verhalten verurſachte Schaden
zu erſetzen.

b.) Vollkommenes Recht die Erfullung, oder auch Entſchadi—
gung zu fordern, und darzu zu zwingen.

II.

Verbindlichkeiten, (Obligationes.)
JJ. Aus einer erlaubten Handlung.

A. Aus einem Contracte, wo beyderſeitiger Einwilligung gegeben wird.
1.) Aus einem benannten. (Nominato.)

a.) Reali.

C c.) Dar
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ec.) Darlehn. mutuum.
Vergleich, da einem etwas zu gebrauchen, ohne Geld,
auf eine gewiſſe Zeit gelaſſen wird. Commodatum.

J.) Treuhands, anvertrautes, aufgehobenes Guth. Depo-
ſitum.

d) Pfand.
b.) Counſenſuali.

ce.) Kauf und Verkauf. emtio ventio.
G.) Mieth- und Vermiethe. locatio conductio.
V.) Mascopey, Genoſſenſchaft Societas.
49) Auftrag, Vollmacht. Mandatum.

Das burgerliche Recht ſetzt noch hinzu:

den wortlichen
den ſchriftlichen Contract.

2.) Aus einem unbenannten. Innominato.
ich gebe, daß du was giebeſt. Do ut des.
ich gebe etwas, daß du etwas macheſt. Do ut facias.
ich mache etwas, daß du auch was macheſt. facio ut facias.
ich mache etwas, daß du was giebeſt. facio ut des.

z. Aus einer Verbindlichkeit, ſo einem Verſprechen gleichet, oder ſo
in Geſtalt eines Verſprechens geſchiehet, quali ex contractu. Jn
welchem des einen Einwilligung vorhanden, und des andern ſeine

aus Billigkeit nicht gelaugnet werden kann.
Liebesdienſt. Negotiorum geltio.
Verwaltung der Vormundſchaft. Tutelae vel eurae adminiſiratio.
die Gemeinſchaft der Sachen. Communio rerum.
die Vermengung der Grenzen. Conluſio finium.
Antretung einer Erbſchaft. Aditio hereditatis.
Zahlung wegen etwas. Datio ob cauſam.
unbefugte Zahlung. Volutio indebiti.
Einnahme in ein Schiff, Gaſthof oder Stall.

Ij. Aus einer unerlaubten verbotenen Handlung.
1.) aus einem Verbrechen, das aus Gefahrde, oder aus Liſt (doloſe)

geſchiehet.

2.) aus



2.) aus einem Scheinverbrechen, (quaſli ex delicto) welches aus
Fahrlaßigkeit, oder durch Unterlaſſung des ſchuldigen Fleißes
geſchiehet.

12
Naturliche Rechte und Pflichten der menſch—

lichen Geſellſchaft uberhaupt.
J. Urſprung.

1. Nothwendigkeit und Nutzbarkeit einer fortbaurenden Verei—
nigung der Krafte mehrerer Perſonen zu Beforderung der
gemeinſchaſtlichen Gluckſeligkeit.

2. Befugniß ſich dieſes Mittels zu bedienen, ſo lange es den Rech—
ten anderer Menſchen nicht entgegen iſt.

3. Errichtung und Fortdauer menſchlicher Geſellſchaften durch
ausdrucklichen Vertrag oder ſtillſchweigende Einwilligung und
Theilnehmung an denen daraus entſpringenden Vortheilen.

II. Beſchaffenheit.
Eine Geſellſchaft iſt die Vereinigung mehrerer Perſonen zu Be—

forderung der gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit.

a.) Mehrheit der Perſonen.
b.) Gemeinſchaftlicher Zweck.
c.) Gemeinſchaftliche Anwendung der Krafte zur Erreichung

dieſes Zwecks.
d.) Beſtimmung der Art, wie dieſes geſchehen ſoll, und daher

entſtehende Einſchrankung der
naturlichen Freyheit und
naturlichen Gleichheit

III. Verbindlichkeit.
A. Jn der Geſellſchaft.

15 Daß ein jedes Mitglied der Geſellſchaft der Gluckſeligkeit
der ganzen Geſellſchaft, und die ganze Geſellſchaft der Gluck.
ſeligkeit der einzelnen Mitglieder gemaß handele.

C 2 2.) Daß
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2.) Daß, wenn jede Art von Gluckſeligkeit, oder die Gluckſelig.
keit aller einzelnen Mitglieder nicht zugleich erreichet werden
kann, die großere und allgemeinere Gluckſeligkeit, der minder

J

großen, oder minder allgemeinen vorgezogen werde.

3.) Daß keinem Mitgliede, ohne dringendſte Noth und moglich—
ſte Endſchadigung etwas von denen Rechten und Mitteln
der Gluckſeligkeit, die es auch außer der Geſellſchaft haben
wurde, entzogen werde.

B. Jn Anſehung anderer außerhalb der Geſellſchaft.

1.) Daß die Geſellſchaft andere nicht beleidige, vielmehr die
Gluckſeligkeit anderer, ohne Nachtheil der eigenen befordere.

2.) Daß andere die Geſellſchaft und die Mitglieder derſelben
nicht beleidigen, vielmehr deren Gluckſeligkeit, ſo weit es
ohne Nachtheil der eigenen geſchehen kann, befordern.

13.
Naturliche Rechte und Pflichten der hauß—

lichen Geſellſchaften.
A. Einfache haußliche Geſellſchaften.

1. Der Eheſtand.
Der Eheſtand iſt die Verbindung zwiſchen Perſonen verſchiedenen Ge—

ſchlechts zu Beforderung der gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit, ihrer
ſelbſt und der Kinder, die ſie mit einander erzeugen.
A. Grund der naturlichen Rechte und Pflichten des Eheſtandes.

a.) Naturliche Neigung zu geſellſchaftlicher Vereinigung zwiſchen
Perſonen verſchiedenen Geſchlechts.

b.) Verbindlichkeit dieſer Neigung auf keine andere, als mit dem
Geſetze der allgemeinen Gluckſeligkeit ubereinſtimmende Art
zu folgen.

e.) Vertrag zwiſchen denen Perſonen, welche in dergleichen Ver
bindung treten.

B. Per
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z. Perſonen, ſo in den Eheſtand treten:
a) Beſchaffenheit: Sie muſſen zu Erreichung des Endzwecks

und Errichtung eines verbindlichen Vertrags fahig ſeyn.

b) Anzahl.
ce) Monogamie: wenn eine Perſon von mannlichen Geſchlecht

und eine Perſon von weiblichen Geſchlechte, in dieſer Ver—
bindung ſtehen.
Polygamie: wenn mehrere Perſonen verſchiedenen Geſchlechts
zugleich in ehelicher Verbindung ſtehen.

Das Geſetz der vollkommenſten Beforderung der allgemeinen
Gluckſeligkeit billiget nur die Monogamie; und die Polh—
gamie iſt eine Beleidigung des ſtrengen Rechts, wenn ſie
den erſten ausdrucklichen, oder ſtillſchweigenden Vertrage
widerſpricht.

C. Rechte und Pflichten.
a) Ueberhaupt. Beforderung der gemeinſchaftlichen Gluckſe—

ligkeit.
b) Jnſonderheit. Beforderung der zu erzeugenden Kinder.

D. Aufhebung dieſer Verbindung.
a) Durch den Tod eines Theils.
b) Durch Trennung beyder Theile bey Lebzeiten.
Erklarung der Nichtigkeit, wenn der Vertrag vom Anfange nicht

verbindlich geweſen. Declaratio nullitatis.
Eheſcheidung, wenn der anfangs verbindlich geweſene Vertrag

nachhero unverbindltich wird. Divortium.
Dieſe findet wider die Bedingung des erſten ausdrucklichen, oder

ſtillſchweigenden Vertrags, gar nicht ſtatt, und iſt nach dem
Geſetz der vollkommenſten Beforderung der allgemeinen Gluck.
ſeligkeit, nur dann erlaubt, wenn ein Theil durch treuloſes
Verhalten die Erreichung des Endzwecks unmoglich macht.

JJ. Verhaltniß zwiſchen Aeltern und Kindern.
1. Jn Anſehung der Aeltern.

2) Verbindlichkeit die Gluckſeligkeit ihrer Kinder auf alle ihnen mog
liche Art, beſonders durch eine gute Erziehung zu befordern.

Cz b) Recht
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b) Recht ſich der Mittel zu bedienen, ohne welche dieſer Zweck nicht

erreicht werden kann, beſonders derer, die zu guter Erziehung der

Kinder nothwendig ſind.
2. Jn Anſehung der Kinder. Verbindlichkeit

a) Zum Gehorſam.
b) Zur Dankbarkeit.

III. Verhaltniß zwiſchen Herrſchaften und Geſinde.
1.) Naturliche Gleichheit und Unabhangigkeit der Menſchen—
2.) Moglichkeit durch einen ausdrucklichen, oder ſtillſchweigenden Ver

trag in die Dienſtbarkeit eines andern, auf gewiſſe Zeit, oder auf

beſtandig zu kommen.
3.) Verbindlichkeit dieſem Vertrage, von beyden Seiten, mit Ruckſicht

auf die allgemeine Gluckſeligkeit, gemaß zu handeln.
B. Zuſanmenſetzung mehrerer einfachen haußlichen

Gzeſellſchaften.
1. Jn einem Hauße, worinne Eheleute, Aeltern und Kinder, Herr—

ſchaften und Geſinde, mit einander leben konnen, und ihre verſchie—
denen Pflichten zum gemeinſchaftlichen Beſten zu beobachten haben.

2. Jn einer Familie, die ſich durch Verwandſchaften ausbreitet und
mit andern verbindet, woraus nahere Veranlaßung zu Beforderung
der gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit, durch Ausubung vorzuglicher
Liebe und Dankbarkeit entſpringen, auch durch ausdruckliche, oder
ſtillſchweigende Vertrage vollkommene Rechte und Pflichten hervor

bringen konnen.

14.
Naturliche Rechte und Pflichten der Regenten und

Unterthanen gegen einander.
Allgemeines Staats-Recht. Aus publicum univerſale.

J. VBeſchreibung Tab. 15. Ein Staat iſt eine Geſellſchaft, worimen ein.

zelne Menſchen und ganze Familien durch eine
feſtgeſtellte Regierung, zu vorzuglicher Befor

derung



derung ihrer gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit
vereiniget ſind.

II. Urſprung der Staaten Tab. 16.
A. Freywillige Vereinigung.
B. Erzwungene Unterwerfung.

iiI. Einrichtung der Staaten 17. 18.

A. Weſentliche Beſchaffenheit 17.
a) Vereinigung der Mitglieder zum gemeinſchaftlichen Zweck.

b) Feſtſtellung der Regierung.
B. Verſchiedene Formen 18.

a) Einfache.
x. Regierung eines einzigen. Monarchiſch.
2. Regierung mehrerer. Republicaniſch.

Demeocratie.

Ariſtocratie.
b) Zuſammengeſette.

1V. Rechte und Verbindlichkeiten
A. Der Regentken 19.

B. Der Unterthanen 20.
V. Fortdauer eines Staats 21.

unter mancherley moglichen Veranderun—

gen bis zum ganzlichen Untergang.

15.
Beſchreibung des Staats nach den Grundſatzen

des naturlichen, oder allgemeinen Staats-Rechts.
Ein Staat oder Volk iſt eine Geſellſchaft, worinnen einzelne Menſchen

oder ganze Familien, durch eine feſtgeſtellte Regierung, zu vorzugli—
cher Beforderung ihrer gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit vereiniget ſind.

J. Haupt Begrif. Genus. Der Staat iſt eine Geſellſchaft
a) darzu gehoret. Mehrheit der Perſonen

MWereinigung zu einem gewiſſen Zweck

b) daraus
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b) daraus folget,
daß in dem Staate die allgemeinen Rechte

und Pflichten
aller Menſchen
aller Geſellſchaften

zum Grunde geſetzt werden muſſen.

II. Unterſchiedene Beſtimmung. Ditferentia ſpecifica.
a) Perſonen, die den Staat ausmachen. Subjectum.

Einzelne Menſchen und ganze Familien.
dadurch werden Staaten

1) Von einfachen und haußlichen Geſellſchaften un—

terſchieden.
2) Die Rechte und Verbindlichkeiten auch ſtillſchwei—

gend auf die Nachkommen fortgepflanzet.
3) Die Fortdauer uber einzelne Menſchen Alter

moglich: und
4) Die beſondere Ruckſicht des Staats auf die hauß

lichen Geſellſchaften nothwendig.

b) Endzweck des Staats. kinis.
Die vorzugliche Beforderung der gemeinſchaftlichen Gluck.

ſeligkeit.
1. Der einzige nach der Natur des Menſchen mog—

liche und nach dem Geſetze der Natur rechtmaßi—
ge Endzwecrk des Sraarts iſt die Gtuckfeligkeit der

Mitglieder
Sicherheit zu Erhaltung des habenden
Vortheile zu Erlangung des fehlenden.

3. Die Gluckſeligkeit muß gemeinſchaftlich ſeyn, alſo
ſich auf alle erſtrecken.
Bey der Unmoalichkeit es in Anſehung aller zu er

teichen, iſt zðar der Nutzen des großern Theils

vorzuziehen, jedoch andern das, ſo ſie ſchon
haben, zu entziehen, außer den außerſten
Rothfall und mit moglichſter Bemuhung zu
entſchadigen

3J. Die
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3. Die gemeinſchaftliche Gluckſeligkeit der Mitglie—

der des Staats ſoll vorzuglich befordert werden:

folglich iſt:
die Gluckſeligkeit anderer außer dem Staat
nicht auszuſchlieſſen, ſondern damit moglichſt zu

vereinigen, jedoch:
bey der Unmoglichkeit der Vereinigung, die Gluck—
ſeligkeit des eigenen Staats ohne Ungerechtigkeit
gegen andere, vorzuziehen.

c) Mittel zur Erreichung dieſes Zwecks. Forma.
Vereinigung durch eine feſtgeſtellte Regierung.

1. Vereinigung des Willens
der Krafte.

2. Feſtſtellung der Regierung: woraus entſtehen
Regenten.
Unterthanen.

16.
Urſprung der Staaten.

J. Die Menſchen haben durch ihre Vereinigung in Staaten die Vor—
theile der naturlichen Freyheit verlohren: es muſſen alſo Urſachen

vorhanden ſeyn geweſen, die ſie darzu haben bewegen konnen und wirk—

lich bewogen haben.
JI. Die Geſchichte giebt uns uber den erſten Urſprung der Staaten keinen

vollſtandigen Unterricht: es bleibet alſo nichts ubrig, als nach der Ver—
nunft zu unterſuchen, auf was fur Art, Staaten haben entſtehen kon.
nen, und wie ber jeder derer moglichen Entſtehungs-Arten, die Rech—
te und Verbindlichkeiten, auf denen der Zuſammenhang des Staats

beruhet, haben entſtehen muſſen.
III. Ueberhaupt ſind nur zwey Arten moglich, nach welchen Staaten ha—

ben entſtehen konnen:

A. Freywillige Vereinigung.
B. Erzwungene Unterwerfung.

D 1V. Bey
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IV. Bey einer freywilligen Vereinigung, hat
1. Der Bewegungegrund kein anderer ſeyn konnen, als

a. Furcht fur Gefahr, und dagegen durch die Vereinigung geſuch—
te Sicherheit.

b. Verlangen nach mehreren Vortheilen zu Verſchaffung der Be—
durfniſſe und Bequemlichkeiten des Lebens, und die Hoffnung,
ſolche durch die Vereinigung zu erhalten.

c. Erfahrung und vernunftige Ueberzeugung, daß die Vereini—
gung ohne eine gewifſſe feſtgeſtellte Regierung weder dauerhaft
feyn, noch den Zweck erreichen wurde.

2. Die Veranlaſſung zu dergleichen freywilligen Vereinigung hat
wahrſcheinlicher Weiſe gegeben:
a. Die Verbindung einzelner Menſchen in Familien.
b. Die Berbindung mehrerer Familien unter einen gemeinſchaft—

lichen Stamm Vater
c. Die Vorſorge fur die Fortdauer dieſer Verbindung nach Ab—

gang des gemeinſchaftlichen Stamm-Vaters und fur deren
Verſtarkung durch mehrere Mitglieder.

3. Die Rechte und Verbindlichkeiten der Regenten und Untertha—
nen gegen einander haben nicht anders entſtehen konnen, als
durch einen ausdrucklichen oder ſtillſchweigenden Vertrag.

V. Bey einer erzwungenen Unterwerfung hat
1. Der Bewegungsgrund kein anderer ſeyn konnen, als, an Seiten

a. Der Regenten; Sicherheit oder Vortheile, die ſie ſich durch
gewaltſame Unterwerfung anderer zu verſchaffen verhoffet.

b. Der Unterthanen: Abwendung groößern Uebels und Erlan—
gung einer Moglichkeit glucklich, oder doch minder ungluck—
lich zu ſeyn.

2. Die Gewalt, wodurch die Unterwerfung geſchehen, hat entweder
rechtmaßig oder unrechtmaßig ſeyn muſſen, nachdem eine Belei—

digung vorhergegangen, oder nicht, und in der Ausubung die
Schranken des Rechts beobachtet oder uberſchritten worden.

3. Rechte und Verbindlichkeiten haben nicht anders, als durch die
endlich erfolgte ausdruckliche oder ſtillſchweigende Einwilligung
erwachſen konnen.

VI. Das
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VI. DasvVerhaltniß zwiſchen Regenten und Unterthanen mag burch frey—
willige Vereinigung oder durch erzwungene Unterwerfung erwach—
ſen ſeyn, ſo kann es dennoch keinen andern rechtmaßigen Endzweck
und keine andere rechtmaßige Richtſchnur haben, als:

die, der allgemeinen Gluckſeligkeit unnachtheilige vorzugliche
Beforderung der gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit der Regenten
und Unterthanen im Staate.

I17.
Die weſentliche Einrichtung des Staats.

Conſtitution eſſentielle.

J. Vereinigung der Mitglieder.
1. Dieſe Vereinigung erfordert

a. Mehrere Perſonen
b. Einen gemeinſchaftlichen Zweck
c. Eine gemeinſchaftliche Bemuhung

Richtung des Willens
Anordnung der Krafte.

2. Die Vereinigung hat nicht anders erfolgen konnen, als durch
einen Vertrag

entweder ausdrucklich
oder ſtillſchweigend

3. Die Vereinigung hat ſich erſtrecken muſſen oder konnen

a) Jn Anſehung der Zeit
auf eine gewiſſe Zeit; oder
am vortheilhafteſten auf beſtandig.

b) Jn Anſehung der Perſonen
auf die erſten Stifter
auf die ſo nachhero eingetreten

auf die Nachkommen.
c) Jn Anſehung des Orts. Auf den Eigenthums Bezirk:

aller Mitglieder
des Staats.

D2 4 Die
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4. Die Vereinigung hat um den Zweck zu erreichen, hervorbrin—

gen muſſen:
a) Eine Gewalt, Vorſchriften fur die freyen Handlungen, wel

che auf den Zweck gerichtet werden ſollen, zu machen. Fon—
voir legislatif.

b) Eine Gewalt die Befolgung dieſer Vorſchriften zu bewirken.
Pouvoir executif.

II. Feſtſtellung einer gewiſſen Regierung.
1. Nothwendigkeit einer gewiſſen Regierung zu Ausubung

a) Der geſetzgebenden l Gewalt.
b) Der vollſtreckenden!

2. Art der Feſtſtellung
a) Ueberhaupt: durch einen Vertrag: er ſey

freywillig, oder erzwungen

ausdrucklich, oder ſtillſchweigend
b) Jnſonderheit: durch den Vertrag:

o Der Mitglieder unter einander
eine beſtimmte Regierung zu erkennen

ſolche gewiſſen Perſonen anzuvertrauen.

Zwiſchen Regenten und Unterthanen; wodurch
die Regenten, die Regierung nach ihren Rechten und
Pflichten ubernehmen
die Unterthanen ſich ſolcher Regierung unterwerfen.

z. Folgen der Feſtſtellung.
A. Beſitz der oberſten Gewalt

1. ganz unabhangig: ajeſtat
2. abhangig: jedoch dergeſtalt, daß ſie in dem eigenen Lande

die oberſte bleibe: Landeshoheit: Superioritas territo-
rialis.

B. Ausubung der oberſten Gewalt
1. unmittelbar durch die Regenten ſelbſt.
2. mittelbar durch einzelne Perſonen, oder ganze Collegia,

denen die Regenten die Ausubung anvertrauen.

C. Schranken der oberſten Gewalt
q) uber—
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a) uberhaupt: Eine ganz uneingeſchrankte und dem bloßen

Willkuhr der Regenten uberlaſſene Regierung iſt nach dem
Rechte der Natur nicht moglich; die Einſchrankung aber
kann auf verſchiedene Art geſchehen.

b) inſonderheit: die Schranken der oberſten Gewalt ſind
1. Weſentliche und Nothwendige: durch das Geſetz der

Ratur daß
a) Ueberhaupt

Die oberſte Gewalt nur alsdenn und in ſo weit zu
gebrauchen, als die vorzugliche Beforderung der
gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit erfordert.

Die oberſte Gewalt, wenn die vorzugliche Befor—
derung der gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit ihren
Gebrauch erfordert, nicht anders, als dieſen Zweck

gemaß zu brauchen

b) Jnſonderheit
Freyheit und Eigenthum. libertas and property.
Niemals anders, als wenn es die Noth erfordert

und alsdenn der gemeinſchaftlichen Gluckſelig—
keit gemaß, einzuſchranken.

2. Zufallige und willkuhrliche: welche zwiſchen denen Re—
genten und Unterthanen feſtgeſtellet worden
a) durch ausdruckliche. Vermittelſt gewiſſer Grund—

ſaätze, oder Vertrage.
b) durch ſtillſchweigende. Vermittelſt eines gegrunde

ten herkommens oder Obſervanz

ort

18.
Verſchiedenheit der Regierungs-Formen.

1. Die Beſtimmung der Perſonen, welchen die oberſte Gewalt
im Staate anvertrauet wird und der Art, wie ſie die oberſte Gewalt
ausuben konnen und ſollen, kann verſchiedentlich geſchehen, und
daraus entſtehen die verſchiedenen RegierungsFormen.

D 3 Il. Die
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II. Die Regierungs-Formen ſind
A. Einfach.

1. Monarchiſch: wenn die oberſte Gewalt im Staate einer einzigen
Perſon anvertrauet iſt.
Die Monarchie iſt
a) Jn Anſehung der Erlangung

Erblich
Nicht erblich: durch eine Wahl
Jn Anſehung der Ausubung
Eingeſchrankt
Uneingeſchrankt.
Jn der uneingeſchrankten konnen nur die willkührlichen Ein—

ſchrankungen der oberſten Gewalt, die von menſchlichen
Geſetzen und Vertragen abhangen, hinwegfallen, nicht
aber die naturlichen, die das Geſetz der Natur nothwen—
dig macht. Daher iſt ein ganz willkuhrlicher Diſpotismus
keine rechtmaßige Regierungsform, ſondern ein Ungeheuer.

2. Republicaniſch: wenn die oberſte Gewalt im Staate mehreren
Perſonen zuſammen anvertraut iſt.

2) Ariſtocratie: wenn die oberſte Gewalt einer Verſammlung
den vornehmſten Perſonen anvertraut iſt.

b) Democratie: wenn die oberſte Gewalt, von einer Verſamm
lung des ganzen Volks, ausgeubet wird.

B. Zuſammgeſetzt:1. Durch Vermiſchung verſchiedener Regierungs· Formen än einem

Staate:
vMonarchie und Ariſtocratie

Monarchie und Democratie
Ariſtocratie und Demoeratie
Monarchie, Ariſtocratie und Democratie.

2. Durch Vereinigung mehrerer einzelnen Staaten in einem Staats

Corper.

ii. Eine jede Regierungs-Form:
a) Jſt rechtmaßig: wenn ſie dem Grund- Geſetz der allgemeinen

Gluckſeligkeit nicht ſchlechterdings widerſpricht und durch eine ver—

bind



bindliche Einwilligung zwiſchen Regenten und Unterthanen vor—

handen iſt.
b) Hat Vortheile und Mangel in Anſehung der Befſorderung der

gemeinſchaftlichen Gluckſeligkeit des Staats.
Daher entſtehet die Verbindlichkeit

1. Die vorhandene Regierungs Form zu beobachten.
2. Durch die vorhandene Regierungs-Form, die gemeinſchaft—

liche Gluckſeligkeit zu befordern: mithin beyden gemaß:

a) Die Vortheile zu nutzen.
b) Die Mangel unſchadlich zu machen.

19.
Rechte und Verbindlichkeiten der Regenten:

J. Erlangung der oberſten Gewalt.

A. Die oberſte Gewalt kann erlangt werden
1. Urſprunglich: durch einen Vertrag zwiſchen Regenten und Un-

terthanen.
bey freywilliger Vereinigung, oder
nach gewaltſamer Bezwingung

2. Bey Fortdauer der einmal errichteten Regierung
a) Durch die Wahl

bey jedem Erledigungs: Fall.
bey Abgang der regierenden Familie.

b) Durch Erbfolge.
Nach einer feſtgeſetzten ErbfolgsOrdnung: wor—

unter in den mehreſten Fallen die Erbfolge
nach dem Rechte der Erſtgeburt dem Staate
am zutraglichſten iſt.

Durch eine von dem Vorganger geſchehende Be—

ſtimmung des Nachfolgers.
B. Jn jedem Staate muß die durch ausdruckliche Grundgeſetze und Ver—

trage, oder durch ein beſtandiges Herkommen feſtgeſtellte Art die
oberſte Gewalt zu erlangen, fo lange beobachtet werden, bis durch

gemein

2
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gemeinſchaftliche Einwilligung derer ſo dabey ein Recht haben, etwas
anders feſtgeſetzet wird.

C. Bey entſtehenden Streitigkeiten uber die Erlangung der oberſten
Gewalt in einem ganz unabhangigen Staate, ſind
1. Alle gutliche Auskunftsmittel der Gewalt vorzuziehen.
2. Jedoch bleibt, in Entſtehung der Gute, wenn das Recht gegrun—

det und gewiß iſt, deſſen Behauptung durch Gewalt an ſich recht
maßig.

3. Wenn aber das Recht zweifelhaft iſt,
a) Billig unpartheyiſchen Schieds-Richtern zu folgen,
b) Aeuſerſten Falls gehoret die endliche Endſcheidung dem gan

zen Volke.

II. Ausubung der oberſten Gewalt.
A. Ueberhaupt.

1. Verbindlichkeit die oberſte Gewalt allemal dergeſtalt auszuü—
ben, daß
a) Die Gluckſeligkeit des Staats vorzuglich befordert werde.
b) Die Art der Ausubung mit der verbindlichen Verfaffung des

Staats ubereinſtimme.
2. Recht vermoge der oberſten Gewalt das zu thun, was die Gluck—

ſeligkeit des Staats auf eine der Verfaſſung deſſelben gemaße Art

befordert.
B. Jnſonderheit in Anſehung oller einzelnen Majeſtats-Rechte: die

Verbindlichkeit und das Recht ſolche dergeſtalt auszuuben, wie es
der Gluckſeligkeit und der Verfaſſung des Staats gemaß iſt.

Die Majeſtats-Rechte ſind:
1. Jnnerhalb des Landes. Immanentia.

A. Allgemeine Anordnung der Landes-Regierung.
1. Recht Geſetze zu geben
2. Recht Geſetze zu vollſtrecken.

B. Beſtellung der Perſonen, durch welche die Regierungs-Ge

ſchafte beſorget werden.
1. Recht des Landesherrn uber die Collegia des Landes.
2. Rechte des Landesherrn uber die einzelnen Perſonen, ſo

zum Dienſte des Landes gebrauchet werden.

C. Ver
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C. Verwaltung der innern Regierungs-Geſchafte.

a) Vorſorge fur die allgemeine Sicherheit.
1. Recht in Anſehung der Kriegsverfaſſung.
2. Recht in Anſehung der Verwaltung der Gerechtigkeit.

b) Vorſorge fur Vermehrung der Gluckſeligkeit im Staate.

1. Allgemeine Mittel der Gluckſeligkeit.
Recht in Anſehung der Religion.
Recht in Anſehung der guten Sitten.
Recht in Anſehung der Wiſſenſchaften.
Recht in Anſehung der Geſundheit.

2. Beſondere Mittel der Gluckſeligkeit.
aa) Jn Anſehung der Regenten: beſonders in Monar—

chiſchen Staaten

J

Regenten Rechte, in Anſehung
der eigenen Perſon.

des Hauſes.
des Hofes.

bb) Jn Anſehung der Unterthanen. Rechte zu nutzli—
cher und verfaſſungsmaßiger Beforderung ihrer

Vermehrung u. Erhaltung,
Erziehung u. Unterweifung,
Ernahrung und Bereiche—

rung durch
Gewinnung der Producte,
Manufacturen und Kunſte,

Handlung,
Policey-Ordnung.

c) Vorſorge fur Anſchaffung des in dem Staate erforderli—
chen Aufwands.
Recht in Anſehung der Staats-Wirthſchaft: oder des

Finanz- und Cammer-Weſens: bey denen
Staats-Einnahmen.
Staats- Ausgaben.

E An—



Anmerkung: Das MunzRegal iſt zu gleicher Zeit eine Juſtiz. Cam—
meral-Policey und Commercial. Angelegenheit.

2. Außerhalb des Landes. Trangeuntia.
1. Recht des Kriegs und der Repreſſalien.
2. Recht des Friedens und Tractaten.
z. Recht der Geſandſchaften.

20.
Rechte und Verbindlichkeiten der Unterthanen.

J. Auugemeine Rechte und Verbindlichkeiten. Alle Untertha—

nen ſind
1) Berechtiget zu verlangen:

daß ſie nicht beleidiget werden, ſondern vielmehr ihrg Gluck.
ſeligkeit befordert werde,
daß ihre Freyheit nicht ohne Noth und nicht anders, als auf
eine der allgemeinen Gluckſeligkeit gemaße Art eingeſchrankt
werde.

2) Verbunden
Jn Anſehung des ganzen Staats, deſſen Gluckſeligkeit auf
alle ihnen mogliche Art vorzuglich zu befordern.

Jn Anſehung der Regenten des Staats:
ihnen zum Beſten des Staats zu gehorchen,
ihre Gluckſeligkeit, ohne Nachtheil des allgemeinen Be—
ſten, zu befordern.

Jn Anſehung der Mitburger im Staat: ihre Gluckſeligkeit,
ohne Nachtheil des ganzen Staats und der Regenten des
Staats, vor andern, die nicht Mitburger ſind, zu be—
fordern.

u. Beſondere Rechte und Verbindlichkeiten.
1) Jn Anſehung der beſondern Stande und Aemter: darinnen

das allgemeine Beſte denen aufhebenden beſondern Pflichten
gemaß zu befordern iſt.

2) Jn
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3)

2) In Anſehung des zu beſitzenden mehrern und verſchiedenen
Vermogens: auf eine demſelben gemaße Art zu denen allge—

meinen Bedurfniſſen beyzutragen.
3) Jn Anſehung ſich ereigender Nothfalle: die Gluckſeligkeit

des Staats den eigenen Vortheil vorzuziehen.

21.
Von der Fortdauer der Staaten.

ſ.J. vin Staat dauert ſo lange, als die Vereinigung unter einer
gemeinſchaftlichen Regierung fortdauert: und dieſe Fortdauer

ſind Regenten und
Unterthanen

zu befordern berechtiget nnd verbunden.

II. Ein Staat kann bey ſeiner Fortdauer mancherley Ver—
anderungen erfahren.
1. In Anſehung des Territorii oder Landes, welches er in ſich

ſchließet, und welches theils vergroßert, theils vermindert wer—

den kann.
2. Jn Anſehung der Regenken, deren Perſonen und Familien dem

Wechſel unterworfen find.

3. Jn Anſehung der Unterthanen, deren
Anzahl ſich vermehren und vermindern und deren
Gluckſeligkeit ſich vergroßern und verringern kann.

4. Jn Anſehung der Regierung
deren ganze Form ſich andern, oder
verſchiedentkich eingeſchranket und erweitert werden kann.

Bey allen moglichen Veranderungen muſſen Regenten und Untertha—
nen ihrer Pflicht getreu bleiben und nichts ohne gegrundetes Befug—
niß und ohne dringende Noth, oder uberwiegenden Nutzen veran—

dern. E 2 III. Ein



IlI. Ein Staat gehet unter, wenn,
1. Das Territorium ganz verlohren, oder
2. Die Verbindung zwiſchen Regenten und Unterthanen ganz

zertrennet wird.

22.

Naturliche Rechte und Pflichten der Volker
gegen einander. (Jus gentium naturale.)

J. Rechte des Friedens 23 26.
1. Allgemeine Verbindlichkeiten 23.

a) Sich unter einander nicht zu beleidigen.
b) Die Gluckſeligkeit anderer zu. befordern.

2) Beſondere Verbindlichkeiten, die eine gewiſſe willkuhrliche Ein-
richtung vorausſetzen.

a) Jn Anſehung der Vertrage. 24.
b) Jn Anſehung des Eigenthums 25.
e) Jn Anſehung der Ehrenbezeugungen 26.

II. Rechte des Kriegs. 27.
1. Rechtmaßige Urſachen des Kriegs.
2. Gebrauch aller moglichen Mittel den Krieg abzuwenden.
3. Rechtmaßige Fuhrung des Kriegs.

11II. Rechte der Geſandtſchaften, zu Beforderung des Friedens und
Beendigung des Kriegs. 28.
1. Anfang der Geſandtſchafts-Rechte, durch der Geſandten

Abſendung,
Annehmung.

2. Rechte und Pflichten wahrender Geſandtſchaft,
3. Ende der Geſandtſchaft: durch

Abrufung,
Zuruckſchickung.

23. All



Allgemeine Verbindlichkeiten der Volker
gegen einander.

5

J. Aliles, wozu nach dem Rechte der Natur ein Menſch gegen den an—
dern Menſchen verbunden iſt, darzu iſt auch ein Volk gegen das andere

Volk verbunden,
Mithin ſind die Verbindlichkeiten einzelnuer Menſchen gegen einander

auch Verbindlichkeiten.
a) Eines ganzen Volks gegen ein anderes ganzes Volk.
b) Die einzelnen Mitglieder eines Volks aegen ein anderes ganzes

Volk und eines ganzen Volks gegen die Mitglieder eines andern

Volks.
U. Wenn ein Volk gegen das andere Volk alles beobachtet, wozu ſie ge—

gen einander verbunden ſind; ſo findet keine Gewalthatigkeit ſtatt, und

ſie leben in Frieden.
III. Die Verbindlichkeiten, die ein Volk gegen das andere zu beobachten

hat, wenn keine Gewaltthatigkelten ſtatt finden ſollen, und ſie den
Stand des Friedens, auf die dem Geſetze der Natur gemaßeſte Art

unterhalten wollen, ſind
a) Allgemeine und unbedingte Verbindlichkeiten. Officia abſoluta.
b) Beſondere Verbindlichkeiten, die eine gewiſſe willkuhrliche Einrich—

tung vorausſetzen. Offieia hypothetica.
IV. Die allgemeinen Verbindlichkeiten beſtehen in

1. Unterlaſſung aller Beleidigungen.
2. Beforderung der Gluckſeligkeit.

V. Die Unterlaſſung aller Beleidigungen ſchließt in ſich

1. Die Pflichten:a) Nicht zu beleidigen; dahero andere in dem Beſitze und Gebrauch
der Theile und Mittel der Gluckſeligkeit. in welcher ſie ſich ohne
Beleidigung anderer befinden, nicht zu ſtohren und zu hindern.

b) Den durch Beleidigungen verurſachten Schaden zu erſetzen.

E 3 2. Das
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2. Das vollkommene Recht andere zu zwingen

a) Beleidiqungen zu unterlaſſen,
b) Den durch Beleidigungen zugefügten Schaden zu erſetzen.

VI. Die Beſforderung der Gluckſeligkeit
1. Begreift die Pflichten

a) Unſchädlicher Gefalligkeit.

b) Thatlicher Wohlgewogenheit.
2. Jſt an ſich mit keinem Zwangs-Rechte verknupfet, es kann aber

durch Vertrage auch desfalls ein Zwangs-Recht erlanget werden.
3. Verbindet, obwohl ohne Zwangs-Recht, zur Dankbarkeit.

24.
Naturliche Rechte und Verbindlichkeiten der Volker

in Anſehung der Vertrage.
nnJ. Urſprung der Vertrage unter den Volkern.

a) Zu Befeſtigung naturlicher Verbindlichkeiten.
b) Zu Hervorbringung willkuhrlicher Verbindlichkeiten.

I. Allgemeine Verbindlichkeit der Vertrage.
a) Aus dem Grunde des erlangten Rechts.
b) Aus der Verkrupfung mit der allgemeinen Gluckſeligkeit.

II. Errichtung der Vertrage.
a) Perſonen, durch welche Vertrage der Volker errichtet werden

konnen.
1) Der Staat und deſſen Regenten.
2) Die Gevollmachtigte des Staats uind ſeiner Regenten.
3) Perſonen, die ohne ausdruckliche Vollmacht, fur den Staat

etwas abhandeln, ſo nachhero genehmiget wird.
b) Verbindlichkeiten bey Errichtung der Vertrage.

1) Ueberhaupt;
aa) Nicht ungerecht und betruglich verfahren.

bb) Das
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bb) Das gemeinſchaftliche Beſte auf die billigſte Art in Obacht

nehmen.
ce) Alles, ſo beſtimmt und deutlich, als moglich feſtſtellen.

2. Jnſonderheit an jedem Theile
aa) Das Beſte des Staats, deſſen Mitglied man iſt, vorzug—

lich befordern.
bb) Vollmacht und Anweiſung auf die dem gemeinen Beſten

gemaßeſte Art zu erlangen, ſich bemuhen, und ſodann auf
das genaueſte beobachten.

ce) Ohne Auftrag und Vollmacht, ohne dringende Noth nichts
unternehmen, im Fall dringender Noth es nach der Regel
des allgemeinen Beſten moglichſt einrichten, und die Genehm—
haltung des Staats vorbehalten.

JIV. Mannigfaltigkeit der Vertrage.
a) Jn Anſehung derer, ſo dadurch Rechte erlangen, und Verbind—

lichkeiten ubernehmen
Perſonliche Vertrage.
Hauß- und Familien-Vertrage.
Staats-Vertrage.

b) Jn Anſehung der Gegenſtande. z. E.
Friedens- und Freundſchafts-Vertrage.

Zundniſſe zu gemeinſchaftlicher Hulfsleiſtung.

Granz-Vertrage.
Commercien-Traktaten.
Ceremonial-Vertrage.

c) Jn Anſehung der Dauer.
Auf beſtandig.
Auf eine gewiſſe Zeit.

J

V. Auslegung der Vertrage. Wenn uber den Verſtand der Ver—
trage und deren Anwendung auf einzelne Falle ein Zweifel entſteht,

ſo muß die Entſcheidung
q) Auf die zur Zeit der Errichtung gewohnliche Bedeutung der ge—

brauchten Worte gegrundet: dabey
b) Auf

See



40
b) Auf die aus der Beſchaffenheit der Umſtande erweißliche Abſicht

der ſchließenden Theile gebuhrende Ruckſicht genommen, wenn
aber beydes nicht zureicht

c) Gegen denjenigen gegeben werden, welcher ſich deutlicher hatte
ausdrucken konnen und ſollen.

VI. Endſchaft der Vertrage.
a) Aus den Vertragen ſelbſt.

1. Der Ablauf der Zeit, auf welche ſie ſind geſchloſſen worden.
2. Durch ganzliche Abanderung der Umſtande, unter welchen ſie

ſtatt finden konnen.

b) Aus dem Willen der Theile, zwiſchen welchen ſolche geſchloſſen
worden.
1. Durch genieinſchaftliche Einwilligung in Aufhebung der Ver—

trage.
2. Durch einſeitige Uebertretung, wenn der andere Theil lieber

von dem Vertrage abgehen, als deſſen Erfullung erzwingen

will.

25.
Rechte der Volker in Anſehung des Eigenthums.

J. Verſchiedenheit der Eigenthums-Rechte eines Staats.
A. JIn Anſehung der Regierung: uber das ganze Land oder Ter-

ritorium.
B. Jn Anſehung der Nutzung.

a) Unmittelbar: uber die Guther, deren vollige Nutzung dem
Staate zuſtehet. Domanium gentis.

b) Mittelbar: uber die Guther der Einwohner.

u. Rechte der Staaten gegen einander in Anſehung dieſes
Eigenthums eines jeden Staats.

A. Ein
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A. Ein jeder Staat iſt berechtiget ſeine Gluckſeligkeit, durch recht—

maßige Erlangung und Erweiterung ſeines Territorii, ſeines
Nomanii, und der Guther ſeiner Einwohner zu befordern.

B. Ein jeder Staat iſt verbunden andere Staaten in dem Beſitz und
Gebrauch ihres Territorii, ihres Domanii, und der Guther ih—
rer Einwohner nicht zu ſtoren.

C. Ein jeder Staat iſt berechtiget und verbunden ſein Territorium,
ſein Domanium und die Guther ſeiner Einwohner, gegen alle
Beeintrachtigung zu beſchutzen.

III. Rechte eines Staats in Anſehung des Eigenthums an—
derer Staaten.
A. Vollkommene Rechte.

a) Wenn verbindliche Vertrage vorhanden ſind.
b) Wenn ein Beſtjt vorhanden iſt, deſſen Unrechtmaßigkeit nicht

erwieſen werden kann.

B. Unvollkommene Rechte: zu Erwartung
a) Unſchadlicher Gefalligkeit.
b) Freywilliger Wohlthatigkeit.
ec) Billigmaßiger Dankbarkeit.

26.
Rechte der Volker in Anſehung der Ehrenbezeigungen.

J. Urſvrung der verſchiedenen Ehrenbezeigungen unter den

Vollern.A. Naturliche Gleichheit aller freven Volker und ihrer Regenten.
a) Naturliche Verbindlichkeit, dieſer Gleichheit gemaß:

Kein Volk und deſſen Regenten, durch Handlungen, die eine
Verachtung und Beſchimpfung anzeigen, zu beleidigen.

5 Gegen
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Gegen jedes Volk und deſſen Regenten die Achtung bewei—
ſen, die man in gleichen Fallen von ihnen verlangt.

Ohne darzu erlangtes Recht keinen Vorzug und vorzugliche
Ehrenbezeigungen zu verlangen.

b) Aaturliches Recht:

Von andern die Erfullung dieſer Verbindlichkeiten zu verlan

gen.
Sich deſſen, wozu man nicht verbunden iſt, zu verweigern.

Sich gegen wirkliche Beleidigungen in Anſehung der Ehre,
oder unbefugten Zwang zu Anerkennung ungegrundeter Vor—
zuge und Leiſtung dergleichen Ehrenbezeigungen zu verthei.

digen.
B. Recht zu vorzuglicher Ehre und Ehrenbezeigungen.

a) Unvollkommenes Recht: Aus dem Beſizz wirklicher eine meh
rere Ehre und Achtung verdienender Vollkommenheiten.

b) Vollkommenes Recht.

1. Durch ausdruckliche Vertrage.

2. Durch ſtillſchweigende Einwilligung in den Beſitz und
Gebrauch gewiſſer Vorzuge und vorzuglicher Ehrenbezei—

gungen.

II. Rechte und Verbindlichkeiten in Anſehung der verſchie
denen Ehrenbezeigungen.
1) Wahre Vorzuge durch rechtmaßige Mittel zu erlangen.

2) Jn denen hergebrachten Ehrenbezeigungen nichts ohne hinlang
liche Urſachen zu andern.

3) Bey Streitigkeiten uber Ehrenbezeigungen, die wahre Ehre und
den Nutzen der Nation, von dem Scheine der Ehre und des
Nutzens ſorgfaltig unterſcheiden.

27. Rech—
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27.
Rechte der Volker in Anſehung des Krieges.

1. Rechtmaßige Urſachen des Krieges.

a) Ueberhaupt:
1. Blos die Beleidigung, deren Abſtellung und Entſchadigung

ohne Krieg nicht ertanget werden kann, iſt eine rechtmaßige
Urſache des Krieges.

2. Vortheile, die man durch den Krieg zu erlangen hoffet, ſind
keine rechtmaßige Urſachen, einen Krieg anzufangen.

b) Jnſonderheit.
1) Vertheidigung gegen unrechtmaßige Gewalt.

aa) Wenn ſolche bereits wirklich ausgeubet wird.

bb) Wenn ſie mit Grunde zu beſorgen und ihr vorzukommen

moglich iſt.
2. Gebrauch der Gewalt zu Erlangung eines verweigerten Rechts.

aa) Das Recht muß vollkommen und ſo wichtig ſeyn, daß es

die Uebel des Krieges uberwiegt.
bb) Die Erlangung muß nicht anders, als durch gebrauchte

Gewalt moglich ſeyn.
Il. Vorgangiger Gebrauch aller rechttzaßigen und mogli—

chen Mittel um den Krieg abzuwenden.
1) Nothwendigkeit dieſer Bemuhung.

a) Jn Anſehung der Gluckſeligkeit eines jeden Volks fur ſich.
b) Jn pflichtmaßiger Ruckſicht auf die allgemeine Gluckſeligkeit.

2) Verſchiedenheit der Mittel.
a) Ueberhaupt.

1) Beſtandige gute Verfaſſung in Friedenszeiten, um auf alle

Falle zum Kriege geſchickt zu ſepn.

F 2 Mog—
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2) Moglichſte Unterhaltung guten Vernehmens mit andern
Volkern und Staaten.

b) Jnſonderheit, bey entſtehenden Streitigkeiten. 9*

1) Verſuch der Oute, durch eigene Unterhandlung und freund-

ſchaftliche Vermittelung, auch nach Befinden Einwilli—
gung in Schiedsrichterliche Endſcheidung.

2) Gemaßigter Gebrauch der Repreſſalien und Recorſion,
ohne offentlichen Krieg.

Rechtmaßige Fuhrung des Krieges.
a) Die Ankundigung des Krieges iſt nicht ſchlechterdings nothwen

dig, jedoch an Seiten des angreifenden Theils, zu Bekanntma—
chung ſeiner rechtmaßigen Urſachen, vorzuglich nutzlich.

b) Die rechtmaßige Fuhrung des Krieges wird beſtimmt:
1) Durch Rechtmaßigkeit des Endzwecks, welcher beſtehet in

dem Zwange zu
Abſtellung der Beleidigung, die den Krieg ver—

anlaſſen.

Erſatz des zugefugten Schadens.

Sicherſtellung fur das kunftige.
2) Durch Proportionirung der Mittel zu dieſem Endzweck,

dergeſtalt, daß man nicht mehr Uebels thue, als zu Er
reichung des Endzwecks nothig iſt.
a) Dialtittel ſind.

Todtung oder Gefangennehmung der feindlichen
Perſonen.
Eroberung oder Verwuſtung der feindlichen Guter.

b) Dieſe konnen gebraucht werden:

mit offenbarer Gewalt oder Kriegsliſt gegen Fein
de, und die ſo ihnen helfen, nicht aber gegen neu—
trale Staaten, und die, ſo ſich feindlich zu wi—
derſetzen aufhoren.

III.

c) Der
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c) Der Gebrauch dieſer Mittel kann auch im Kriege
durch Convention eingeſchrankt werden, welche

mit Vorſichtigkeit geſchloſſen, aber
treulich beobachtet werden muſſen.

WWV. Bald moglichſte Beendigung des Krieges; welche:
a) Durch die Moglichkeit und Wahrſcheinlichkeit eines zu erlangen

den, denen rechtmaßigen Endzwecken gemaßen Friedens, be—

ſtimmt und
b) Durch Unterhandlungen und Vermittelungen moglichſt befordert,

endlich aber
c) Durch wirkliche Friedensſchluße, dauerhaft bewirkt werden muß.

28.
Rechte der Volker in Anſehung der Geſandtſchaften.

J. Anfang der Geſandtſchaften durch Abſchickung und An—

nehmung.
Allgemeine Beſchaffenheit der Geſandtſchaften.

Ein Geſandter iſt eine Perſon, welche zu Beſorgung der offentli-
chen Angelegenheiten eines Staats mit andern Staaten abge—

ſchickt wird.
Die Schwierigkeiten, welche mit Beſorgung der offentlichen An—
gelegenheiten zwiſchen verſchiedenen Staaten, durch perſonliche
Zuſammenkunfte oder ſchriftliche Unterhandlungen ihrer Regen—
ten mehrentheils verknupfet ſind, werden durch Abſchickung und
Annehinung der Geſandten vermieden.

Hieraus aber entſtehet die Nothwendigkeit:
1) Den Geſandten vollkommene Sicherheit zu verſchaffen, und
2) Sie als Perſonen zu betrachten, welche der Oberherrſchaft des

abſchickenden, und nicht des annehmenden unterworfen ſind.

F3 b) Ver—
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b) Verſchiedenheit der Geſandten nach willkuhrlichen Umſtanden.
1) Nach dem denen Geſandten beygelegten Charakter.

a) Mit einer beſondern, auf einen Unterſchied der außerlichen
Ehrenbezeugungen, gerichteten Benennung

A. Mit repraſentirenden Charakter
Ambaſſadeurs Bothſchafter.

B. Ohne repraſentirenden Charakter
Envoyts und Reſidenten.

b) Ohne eine beſondere, auf einen Unterſchied der außerlichen
Ehrenbezeugungen gerichteten Benennung

Miniſtres. Miniſtres Plenipotentiaires.
Von denen eigentlichen. Geſandten ſind unterſchieden: Com-
miſſarien, Deputirte, Chargés d'afſfaires, Conſuls, Agenten.

2) Nach den Ort und der Zeit ihrer Beſtimmung
zu Congreſſen.

An Hofe, zu Ausrichtung beſonderer Geſchafte
zum ordentlichen Aufenthalt.

c) Zu Abſchickung und Annehmung der Geſandten haben

1) Alle ein gleiches Recht,
2) Aber alsdenn nur eine vollkommene Verbindlichkeit, wenn

ſie ein Vertrag darzu verpflichtet.
q) Die Abſchickung und Annehmung der Geſandten macht einen

Vertrag aus, auf welchen ſich
1. Die allgemeinen und durch das Herkommen beſtatigten beſon—

dern Rechte der Geſandten grunden: Wenn nicht
2. Ausbdrucklich ein anderes verabredet wordemn.

Rechte und Pflichten wahrender Geſandtſchaft.
A. Des Geſandten.

M Das Beſte des Staats der ihm abſchickt, vorzuglich und ſei—
nen Jnſtructionen gemaß zu befordern.

2) Den
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2) Den Staat, an den er abgeſchickt iſt, nicht zu beleidigen,

vielmehr ſo oft ſich deſſen Gluckſeligkeit mit dem Beſten des
Staats, der ihm abgeſchickt hat, vereinigen laßt, beydes zu
befordern.

3) Dem durch die Abſchickung und die Annehmung errichteten
Vertrage gemaß zu verfahren.

B. Der Staaten.
1) Des abſchickenden Staats: dem allgemeinen Rechte und ſo

thanen Vertrage gemaß
2) Die Anweiſungen zu ertheilen.

b) Denen Beſchwerden abzuhelfen.
2) Des annehmenden Staats.

a) Den Geſandten, der auf die Natur der Sache gegrunde—
ten allgemeinen Rechte und der aus dem Herkommen
oder ausdrucklichen Vertrage entſpringenden beſondern
Befugniſſe genießen zu laſſen.

b) Gegrundete Beſchwerden an deſſen Oberherrn zu bringen:
auch im Fall der Noth rechtmaßige Gewalt entgegen zu
ſtellen.

Ende der Geſandtſchaft: durch
A. Abrufung.

1) Wenn das Ende des Geſchaftes, oder die Veranderung der
Umſtande die weitere Anweſenheit des Geſandten unnothig
macht.

2) Wenn eine gegrundete Urſache zu Mißvergnugen die Abru—
fung verurſachet.

z. Zuruckſchickung.
1) Wenn die Uneinigkeit zwiſchen den Staaten, oder
2) Ein gegrundetes Mißvergnugen uber das Verhalten der Ge

ſandten, bey entſtehender eigenen Verfugung des abſchicken—
den Staats, den annehmenden Staat darzu berechtiget.

J
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